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setzenden handwerklichen Produktion im öffent
lichen Verkehr dient das Gütezeichen der Deutschen 
Demokratischen Republik. Dieses Gütezeichen weist 
die aus der Anlage 1 zu dieser Verordnung ersicht
liche Gestalt auf.

(2) Alle Erzeugnisse, die unter dem Hinweis auf 
die Berechtigung, das Gütezeichen verwenden zu 
dürfen, in den öffentlichen Verkehr gebracht wer
den, sind in verkehrsüblicher Weise mit dem Zeichen 
zu versehen.

Die Verwendung des Zeichens ist, abhängig von 
den Abmessungen des Erzeugnisses, nur in den 
Größen nach DIN 323 Reihe R 5 zwischen 4 und 
100 mm Kreisdurchmesser in einfarbiger Darstellung 
auf ebenfalls einfarbigem Grunde und in Verbindung 
mit der Registernummer (§ 4 Abs. 1) zulässig. Nur 
bei Kleinstdarstellung mit weniger als 10 mm Kreis
durchmesser darf der Bestandteil „DDR“ entfallen, 
wenn er bei der Darstellungstechnik in der Ver
kleinerung nicht mehr klar zum Ausdruck kommt; 
die Registernummer ist in diesem Falle jedoch in 
leserlicher Größe zu halten.

§ 2 '
(1) Die Berechtigung zur Verwendung des Güte

zeichens im Sinne des § 1 Abs. 2 dieser Verordnung 
kann nur für solche Erzeugnisse erteilt werden, die 
nach amtlicher Feststellung in die Klasse der Best
erzeugnisse der nach § 3 der Verordnung über die 
Verbesserung der Qualität der Produktion vorge
sehenen Gütevorschriften fallen.

i

§ 4
(1) Jedes der beiden nach § 2 Abs. 2 für die Er

teilung der Befugnis zum Verwenden des Güte
zeichens berechtigten Ämter führt über die erteil
ten Berechtigungen ein urkundliches Register im 
Rahmen einer vom Ministerium für Planung, Haupt
abteilung Wissenschaft und Technik, festzusetzen
den Nummernfolge.

(2) Über die erteilten Berechtigungen sowie über 
Verlängerungen der Benutzungsdauer haben die im 
Abs. 1 genannten Ämter dem Ministerium für Pla
nung, Hauptabteilung Wissenschaft und Technik, 
monatlich in geschlossenen Übersichten nach beson
derer Anweisung Bericht zu erstatten.

(3) Die erteilten Berechtigungen sowie Verlänge
rungen der Benutzungsdauer veröffentlicht das Mi
nisterium für Planung, Hauptabteilung Wissen
schaft und Technik, im Ministerialblatt der Deut
schen Demokratischen Republik.

(4) Ablehnende Beschlüsse der die Benutzungs
befugnis erteilenden Ämter sind schriftlich zu be
gründen und den Antragstellern zuzustellen.

§ 5
(1) Gegen ablehnende Beschlüsse nach § 4 Abs. 4 

dieser Verordnung ist innerhalb eines Monats Be
rufung zulässig. Die Berufung ist schriftlich zu be
gründen und bei dem Amt zu erheben, das den ab
lehnenden Beschluß erlassen hat.

(2) Für amtliche Prüfung sind ausschließlich be
fugt:

a) die Dienststellen des Deutschen Amtes für 
Material- und Warenprüfung, sofern es sich 
nicht um die unter b) erwähnten Erzeugnisse 
handelt,

b) die Dienststellen des Deutschen Amtes für 
Maß und Gewicht, wenn es sich um Maße und 
Meßgeräte im Sinne der Anordnung über die 
Kontrolle der Maße und Meßgeräte in der so
wjetischen Besatzungszone vom 13. Juli 1949 
(ZVOB1. I S. 529) handelt.

(3) Für die Fachgebiete, die nach der im Abs. 2 
unter b) genannten Anordnung dem Prüfdienst des 
Deutschen Amtes für Maß und Gewicht Vorbehalten 
sind, bildet dieses Gutachterausschüsse (vgl. § 8 
der Zweiten Durchführungsbestimmung vom 16. Fe
bruar 1950 zur Verordnung über die Verbesserung 
der Qualität der Produktion - GBl. S. 136).

§ 3
(1) Die Berechtigung zum Verwenden des Güte

zeichens nach § 1 dieser Verordnung erteilt auf An
trag des Herstellers das nach § 2 Abs. 2 dieser Ver
ordnung zuständige Amt nach Anhören des entspre
chenden Gutachterausschusses. Für diese Anträge 
ist ein Formblatt nach Anlage 2 zu verwenden. Für 
jeden Artikel ist ein gesonderter Antrag notwendig.

(2) Die Berechtigung nach Abs. 1 gilt für die Dauer 
eines Jahres. Dieses Jahr beginnt-mit dem Quartal 
zu laufen, welches dem Quartal folgt, in dem die 
Berechtigung erteilt worden ist. Nach Ablauf des 
ersten Jahres ist die Genehmigung auf Antrag je
weils für ein weiteres Jahr zulässig.

(2) Die Entscheidung über eine Berufung trifft eine 
beim Ministerium für Planung zu bildende Kom
mission. Außer dem Vertreter des genannten Mini
steriums sind Mitglieder der Kommission ein Ver
treter des Ministeriums für Industrie sowie, je nach 
Art des Falles, ein Vertreter des Ministeriums für 
Handel und Versorgung oder des Ministeriums für 
Innerdeutschen Handel, Außenhandel und Material
versorgung. Entscheidungen dieser Kommission sind 
nach Mitteilung ihrer schriftlichen Begründung end
gültig.

§ 6
(1) Die Zuerkennung einer Berechtigung nach § 3 

dieser Verordnung ist mit der Siegelung des der 
Prüfung zugrunde liegenden Musters verbunden. 
Insofern Musterfähigkeit nicht besteht, treten an 
die Stelle des Musters Konstruktionszeichnungen 
und Beschreibung, beide, soweit sie für die Kennt
lichmachung der Merkmale notwendig sind, die für 
die Zuerkennung der Berechtigung den Ausschlag 
gegeben haben.

(2) Diese Unterlagen sind beim Antragsteller in 
pfleglicher Aufbewahrung zu halten. Dispositionen 
über sie sind erst nach Abschluß der Fertigung auf 
Grund eines von dem nach § 2 Abs. 2 dieser Verord
nung zuständigen Amt genehmigten besonderen 
Freigabeantrages zulässig.

§ 7
Die Kennzeichnung der den gesiegelten Unter

lagen nach § 6 Abs. 1 dieser Verordnung entspre
chenden Erzeugnisse hat der Hersteller in eigener


